
Freitag, 30. Oktober 2009 Amtlicher Teil · Bundesanzeiger Nummer 164 – Seite 3747

Bekanntmachung 
der Richtlinie über die Förderung 

der Aus- und Weiterbildung, 
der Qualifizierung und Beschäftigung 

in Unternehmen des Güterkraftverkehrs 
mit schweren Nutzfahrzeugen

Vom 19. Oktober 2009

Nachstehend gebe ich die Richtlinie über die Förderung der 
Aus- und Weiterbildung, der Qualifizierung und Beschäftigung
in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutz-
fahrzeugen vom 16. Oktober 2009 bekannt, die am 1. November
2009 in Kraft tritt. 
1 Rechtsgrundlage und Zuwendungszweck
1.1 Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§23, 44 der
Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) Zuwendungen für Maßnah-
men zur Förderung der Aus- und Weiterbildung, der Qualifizie-
rung und der Beschäftigung in Unternehmen des Güterkraftver-
kehrs mit schweren Nutzfahrzeugen.
Die Zuschüsse werden gewährt, 
– um die branchenbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern zu fördern, ihre betriebliche Einsatz-
fähigkeit zu verbessern und ihnen damit größere Chancen auf
dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt zu sichern;

– um einem Mangel an qualifiziertem Fahrpersonal in Unterneh-
men des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen
dauerhaft entgegenzuwirken sowie die Qualifikation des Per-
sonals schneller an die sich ändernden Rahmenbedingungen
für das unternehmerische Handeln anzupassen.

1.2 Die Zuwendung ist eine Beihilfe im Sinne des Artikels 87
Absatz 1 EG-Vertrag, die der allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung (Verordnung [EG] Nr. 800/2008 der Kommission vom
6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag [ABL. EU L 214 vom
9.8.2008, S. 3]) unterfällt. Die in dieser Verordnung genannten
Voraussetzungen hinsichtlich der Ausbildungsbeihilfen müssen
für die Gewährung der Zuwendung gegeben sein.
Insbesondere gilt die Definition für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) entsprechend Anlage 1 dieser Verordnung.
KMU sind danach Unternehmen, die 
– weniger als 250 Personen beschäftigen und
– einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € erzielen oder
– deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. € beläuft.
1.3 Ein Anspruch des Antragstellers auf Förderung besteht nicht.
Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel. 
2 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden folgende Maßnahmen:
– betriebliche Ausbildungsverhältnisse zum Berufskraftfahrer/

zur Berufskraftfahrerin, 
– Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten in Unterneh-

men des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen in
Form von Lehrgängen, Seminaren und Schulungen.

Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin
wird vorrangig gefördert.
3 Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungsberechtigt sind Unternehmen, die Güterkraft-
verkehr im Sinne des §1 des Güterkraftverkehrsgesetzes durch-
führen und Eigentümer oder Halter von in der Bundesrepublik
Deutschland zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen
schweren Nutzfahrzeugen sind.
Als schwere Nutzfahrzeuge im Sinne dieser Förderrichtlinie gel-
ten Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr
bestimmt sind und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens
12 t beträgt.
3.2 Nicht zuwendungsberechtigt sind Unternehmen,
a) über deren Vermögen ein Insolvenz- oder vergleichbares Ver-

fahren beantragt oder eröffnet worden ist oder gegen die eine

Zwangsvollstreckung eingeleitet oder betrieben wird. Das-
selbe gilt für Antragsteller, und sofern der Antragsteller eine
juristische Person ist, für den Inhaber der juristischen Person,
wenn diese eine eidesstattliche Versicherung nach §807 der
Zivilprozessordnung oder §284 der Abgabenordnung 1977
abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind;

b) entsprechend Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c Verordnung (EG)
Nr. 800/2008 in Verbindung mit Tz. 10 der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten vom
1. Oktober 2004 (ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2);

c) an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
Eigenbetriebe einer solchen mit Mehrheit beteiligt sind;

d) welche einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer Ent-
scheidung der Europäischen Kommission zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem
gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben.

4 Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Beginn der Maßnahme
Förderfähig sind nur Maßnahmen, mit denen vor Antragstellung
auf Förderung noch nicht begonnen worden ist. Die Anträge auf
Förderung nach dieser Richtlinie sind vor Vorhabensbeginn zu
stellen. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss
eines der Ausführung zuzurechnenden Leistungsvertrages oder
Ausbildungsvertrages zu werten.
4.2 Anreizeffekt
Großunternehmen, d.h. Unternehmen die kein KMU sind, müs-
sen nachweisen, dass die Zuwendung einen Anreizeffekt hat.
Förderfähig ist ein Aus- oder Weiterbildungsvorhaben für
Beschäftigte im Bereich des im Straßentransportsektor tätigen
Großunternehmens nur, wenn der Antragsteller die Erfüllung
eines oder mehrerer der folgenden Kriterien in seinen Unterlagen
nachgewiesen hat:
a) Aufgrund der Förderung kommt es zu einer signifikanten

Zunahme des Umfangs des Vorhabens/der Tätigkeit.
b) Aufgrund der Förderung kommt es zu einer signifikanten

Zunahme der Reichweite des Vorhabens/der Tätigkeit.
c) Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einem signifikanten An-

stieg des Gesamtbetrages der vom Beihilfeempfänger für das
Vorhaben/die Tätigkeit aufgewendeten Mittel.

d) Der Abschluss des betreffenden Vorhabens/der betreffenden
Tätigkeit wird signifikant beschleunigt.

4.3 Ausschluss der Förderung
Es werden nur Vorhaben gefördert, für die keine Förderung aus
anderen öffentlichen Mitteln erfolgt (z.B. De-minimis-Beihilfe,
Förderung durch Programme des Bundes, der Länder oder sons-
tiger Gebietskörperschaften).
5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen
5.1 Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der
Anteilfinanzierung. Die Zuwendung wird in Form eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses gewährt.
5.2 Folgende Kosten eines Ausbildungs- oder Weiterbildungs-
vorhabens sind zuwendungsfähig, soweit sie in unmittelbarem
Zusammenhang mit den nach Nummer 2 förderfähigen Maßnah-
men stehen und notwendig, nachgewiesen und angemessen sind:
a) Personalkosten für die Ausbilder bei intern durchgeführten

Maßnahmen bzw. Kosten für externe Maßnahmen (z.B. Semi-
nargebühren, Teilnahmegebühren);

b) Reise- und Aufenthaltskosten der Ausbilder und der Ausbil-
dungs- oder Weiterbildungsteilnehmer sind wie folgt erstat-
tungsfähig:
– Fahrt und Flugkosten: Kosten der niedrigsten Beförderungs-

klasse bzw. Flugklasse bei Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel. Kosten für die Nutzung privater Kraftfahrzeuge in
Höhe von 20 Cent je Kilometer zurückgelegter Strecke, 
höchstens jedoch 130 € (Wegstreckenentschädigung);

– Unterbringungskosten: Kosten einer notwendigen Über-
nachtung in Höhe von pauschal 20 €;

– Tagegeld: Kosten als Ersatz von Mehraufwendungen für Ver-
pflegung in Höhe von 6 € (ab 8 Stunden), 12 € (ab 14 Stun-
den) und 24 € (ab 24 Stunden, ggf. gekürzt bei unentgelt-
licher Verpflegung um 20% [Frühstück], 40% [Mittagessen],
40% [Abendessen]);
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c) sonstige laufende Aufwendungen, wie unmittelbar mit dem
Vorhaben zusammenhängende Materialien und Ausstattung;

d) Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenstän-
den, soweit sie ausschließlich für das Ausbildungs- oder Weiter-
bildungsvorhaben verwendet werden;

e) Kosten für Beratungsdienste die Ausbildungs- oder Weiter-
bildungsmaßnahme betreffend;

f) Personalkosten für Ausbildungs- oder Weiterbildungsteilneh-
mer entsprechend der tatsächlich abgeleisteten Ausbildungs-
stunden nach Abzug der produktiven Stunden und allgemeine
indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten)
bis zur Höhe der Gesamtsumme der unter den Buchstaben a
bis e genannten sonstigen beihilfefähigen Kosten. 

Die Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfähig.
5.3 Betriebliche Ausbildungsverhältnisse:
Bei betrieblichen Ausbildungsverhältnissen zum Berufskraft-
fahrer/zur Berufskraftfahrerin kann für zuwendungsfähige Ko-
sten ein nichtrückzahlbarer Zuschuss von 60% dieser Kosten ge-
zahlt werden. Die Förderung erhöht sich für KMU auf 70% der
zuwendungsfähigen Kosten.
5.4 Allgemeine und spezifische Weiterbildungsmaßnahmen:
a) Bei allgemeinen Weiterbildungsmaßnahmen kann für zuwen-

dungsfähige Kosten ein nichtrückzahlbarer Zuschuss von bis
zu 60% dieser Kosten gezahlt werden. Die Förderung erhöht
sich für KMU auf bis zu 70% der zuwendungsfähigen Kosten.
Allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen sind branchenbezo-
gene Maßnahmen, die jedoch nicht ausschließlich den gegen-
wärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des Beschäftigten in
dem begünstigten Unternehmen betreffen, sondern die Qualifi-
kationen vermitteln, die in hohem Maß auch auf andere Unter-
nehmen und Arbeitsfelder übertragbar sind. 
Eine allgemeine Weiterbildungsmaßnahme liegt beispielsweise
vor, wenn sie von mehreren unabhängigen Unternehmen ge-
meinschaftlich organisiert wird oder von Beschäftigten ver-
schiedener Unternehmen in Anspruch genommen werden
kann, oder sie von einer Behörde oder öffentlichen Einrich-
tung anerkannt, bescheinigt oder validiert wurde.

b) Bei spezifischen Weiterbildungsmaßnahmen kann für zu-
wendungsfähige Kosten ein nichtrückzahlbarer Zuschuss von
bis zu 25% dieser Kosten gezahlt werden. Die Förderung er-
höht sich für KMU auf bis zu 35% der zuwendungsfähigen
Kosten.
Spezifische Weiterbildungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die
in erster Linie unmittelbar den gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem begünstigten Unter-
nehmen betreffen und mit denen Qualifikationen vermittelt
werden, die nicht oder nur in begrenztem Umfang auf andere
Unternehmen oder Arbeitsbereiche übertragbar sind.

5.5 Der Zuwendungshöchstbetrag für eine Aus- oder Weiter-
bildungsmaßnahme in einem Unternehmen darf 2 Mio. € nicht
überschreiten.
6 Verfahren
6.1 Antragsverfahren, Antragsfrist, Antragsform
6.1.1 Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Güterverkehr
(BAG), Postfach 19 01 80, 50498 Köln.
6.1.2 Antragsberechtigt sind die unter Nummer 3.1 genannten
Unternehmen.
6.1.3 Die Anträge sind jeweils frühestens ab dem 1. November
des Vorjahres und spätestens bis zum 15. Februar des Jahres zu
stellen, in dem mit der geförderten Maßnahme gemäß Nummer 4.1
begonnen werden soll. 
Für den Zeitpunkt der Antragstellung ist das Eingangsdatum des
vollständigen Antrages bei der Bewilligungsbehörde maßgeblich. 
Nach Eingang des Antrages bei der Bewilligungsbehörde kann
auch bei noch ausstehender Entscheidung über den Förder-
antrag mit der beantragten Maßnahme begonnen werden; jedoch
frühestens ab dem 1. Januar des Bewilligungszeitraumes. 
Ein Anspruch auf Förderung bei noch ausstehender Entschei-
dung über den Förderantrag wird durch den vorzeitigen Beginn
der beantragten Maßnahme nicht erlangt.
6.1.4 Anträge sind auf elektronischem Wege bei der unter Num-
mer 6.1.1 genannten Bewilligungsbehörde zu stellen. Das im
Rahmen der elektronischen Antragstellung erstellte Kontroll-
formular ist unterschrieben und mit Firmenstempel versehen zu-

sammen mit gegebenenfalls erforderlichen Anlagen zum Antrag
auf dem Postweg an die unter Nummer 6.1.1 genannte Bewil-
ligungsbehörde zu senden. Maßgeblich für die Wahrung der
Antragsfrist ist der Eingang des Kontrollformulars bei der
Bewilligungsbehörde.
Alternativ ist der mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift ver-
sehene Antrag auf amtlichem Vordruck schriftlich auf dem Post-
weg bei der unter Nummer 6.1.1 genannten Bewilligungsbehörde
zu stellen.
Die Antragstellung mittels E-Mail ist nicht möglich.
Die im Rahmen dieser Förderrichtlinie zu verwendende Portal-
seite für die elektronische Antragstellung ist über die Internet-
adresse www.bag.bund.de erreichbar. Die amtlichen Vordrucke
für Antragstellung, Mittelabruf und Verwendungsnachweis 
werden auf der oben genannten Internetseite bereitgestellt oder
können bei der Bewilligungsbehörde bezogen werden.
6.1.5 Mit dem Antrag hat der Antragsteller die Art und den In-
halt der geplanten Maßnahme, die Anzahl der geplanten Teil-
nehmer und die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen
für jede Maßnahme anzugeben. Die geplanten Aufwendungen je
Maßnahme müssen nach Kalenderjahren aufgeschlüsselt ange-
geben werden. Die Kosten müssen belegbar und transparent sein.
6.1.6 KMU haben zusätzlich mit dem Antrag eine Erklärung zur
Einstufung als KMU auf einer dafür vorgesehenen Mustererklä-
rung abzugeben.
6.1.7 Mit dem Antrag hat der Antragsteller eine Erklärung
abzugeben, dass für den beantragten Zuwendungszweck keine
weiteren öffentlichen Mittel beantragt wurden bzw. werden.
6.1.8 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Bewilli-
gungsbehörde unverzüglich eine Änderung der Verhältnisse mit-
zuteilen, die zur Aufhebung oder Änderung der Höhe des Zu-
schusses führen könnte. 
6.1.9 Legt der Antragsteller von der Bewilligungsbehörde an-
geforderte antragsbegründende Unterlagen nicht innerhalb der
von der Bewilligungsbehörde gesetzten Frist von zwei Wochen
vor, so kann die Bewilligungsbehörde dann ohne weitere Auf-
forderung zur Vorlage nach Aktenlage entscheiden. Die Bewilli-
gungsbehörde kann die Frist zur Vorlage auf formlosen Antrag
verlängern.
6.1.10 Wird im Bewilligungszeitraum ein gefördertes Aus-
bildungsverhältnis nicht begonnen oder eine Weiterbildungs-
maßnahme nicht durchgeführt, wird die bereits geleistete Zu-
wendung zurückgefordert. Wird ein gefördertes Ausbildungs-
verhältnis vorzeitig beendet bzw. eine Weiterbildungsmaßnahme
abgebrochen oder eine Zuwendungsvoraussetzung verändert,
kann die bisher geleistete Zuwendung bis zur vollen Höhe zu-
rückgefordert werden. Der Rückforderungsbetrag ist zu ver-
zinsen.
6.2 Bewilligungsverfahren
6.2.1 Nach Ablauf der Antragsfrist entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde über den Antrag und bewilligt bei Vorliegen der
Voraussetzungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel
die Zuwendung nach Maßgabe dieser Richtlinie durch schrift-
lichen Zuwendungsbescheid.
6.2.2 Bewilligungszeitraum ist das laufende Kalenderjahr, so-
weit im Zuwendungsbescheid nichts Abweichendes bestimmt
ist.
7 Auszahlung
7.1 Die Auszahlung der Zuwendungen für Weiterbildungs-
maßnahmen erfolgt nach Bestandskraft des Zuwendungs-
bescheides bzw. wirksam erklärten Rechtsbehelfsverzicht und
Vorlage des Verwendungsnachweises entsprechend Nummer 8.
7.2 Die Auszahlung der Zuwendungen für die Berufsausbil-
dungsmaßnahmen erfolgt nach Bestandskraft des Zuwendungs-
bescheides bzw. wirksam erklärten Rechtsbehelfsverzicht und
Vorlage des Verwendungsnachweises. Die Auszahlung der Zu-
schüsse erfolgt unter der Voraussetzung, dass die vertraglich
vereinbarte Ausbildung vollständig durchgeführt wird.
Die Auszahlung erfolgt auf Antrag in bis zu vier Teilbeträgen 
für die bisher absolvierten Ausbildungsmonate. Ein erster Teil-
betrag kann nach Ablauf der Probezeit (§20 des Berufsbildungs-
gesetzes – BBiG), zwei weitere Teilbeträge können nach einem
bzw. zwei Ausbildungsjahren angefordert werden. Der letzte
Teilbetrag wird nach dem Ende der Ausbildung und Vorlage des
Verwendungsnachweises ausgezahlt.
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8 Verwendungsnachweis
8.1 Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der
Zuwendung (Verwendungsnachweis) ist auf elektronischem 
Wege spätestens innerhalb von drei Monaten nach Ende des
Bewilligungszeitraums der Bewilligungsbehörde vorzulegen,
soweit im Zuwendungsbescheid nicht anderes bestimmt ist. 
Das im Rahmen der elektronischen Einreichung des Verwen-
dungsnachweises erstellte Kontrollformular ist unterschrieben
und mit dem Firmenstempel versehen gegebenenfalls zusammen
mit erforderlichen Anlagen zum Verwendungsnachweis auf dem
Postweg an die Bewilligungsbehörde zu senden. Maßgeblich für
die Wahrung der Frist ist der Eingang des Kontrollformulars bei
der Bewilligungsbehörde.
Alternativ ist der mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift ver-
sehene Verwendungsnachweis auf amtlichem Vordruck schrift-
lich auf dem Postweg spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Ende des Bewilligungszeitraums bei der Bewilligungs-
behörde vorzulegen.
Die Vorlage des Verwendungsnachweises per E-Mail ist nicht
möglich.
Werden von einem Antragsteller mehrere Weiterbildungs-
maßnahmen im Bewilligungszeitraum durchgeführt, sollen die
Verwendungsnachweise für alle Maßnahmen im Bewilligungs-
zeitraum gesammelt vorgelegt werden.
8.2 Der Verwendungs- bzw. Zwischennachweis soll über die
allgemeinen Vorschriften hinaus (VV Nummer 10 zu §44 BHO)
insbesondere folgende Angaben enthalten.
Bei Weiterbildungsmaßnahmen:
– Aufschlüsselung der Aufwendungen auf die unter Nummer 5.2

genannten Kostenpositionen.
– Teilnehmerverzeichnis mit Name, Vorname und Adresse des

Beschäftigten.
– Nachweis der Weiterbildungsmaßnahme durch Unterschrift

des Beschäftigten und der die Weiterbildung durchführenden
Stelle durch einen rechtsgeschäftlichen Vertreter.

Bei Ausbildungsverhältnissen: 
– Aufschlüsselung der Aufwendungen auf die unter Nummer 5.2

genannten Kostenpositionen.
– Kopie des wirksam abgeschlossenen Arbeitsvertrages über die

Eingehung eines Ausbildungsverhältnisses (Ausbildungs-
vertrag) zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin. 

– Nachweis über das weitere Bestehen des Ausbildungsverhält-
nisses durch eine Bestätigung der zuständigen Stelle nach dem
BBiG bzw. eine aktuelle Gehaltsabrechung.

– Darüber hinaus ist nach Abschluss der Ausbildung der Prüfungs-
nachweis vorzulegen.

Einzelheiten ergeben sich aus dem amtlichen Vordruck für den
Verwendungsnachweis. 
8.3 Gegenüber dem Zuwendungsempfänger besteht ein Prüfungs-
recht. 
Der Zuwendungsempfänger ist im Falle einer Überprüfung ver-
pflichtet, alle zuwendungserheblichen Unterlagen vorzulegen.
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, oder kann er zuwen-
dungserhebliche Nachweise nicht erbringen, kann die Zuwen-
dung zurückgefordert werden. Der Rückforderungsbetrag ist zu
verzinsen.
Alle zuwendungserheblichen Unterlagen sind mindestens fünf
Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren
und nach Aufforderung vorzulegen. Hiervon unabhängig sind
Aufbewahrungsfristen nach anderen Vorschriften.
9 Allgemeinen Bestimmungen
9.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung einschließlich
Verzinsung der gewährten Zuwendung gelten die VV-BHO zu
§44 BHO sowie die §§48 bis 49a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen
zugelassen worden sind.
9.2 Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§91, 100 BHO zur
Prüfung berechtigt.

10 Subventionserheblichkeit
10.1 Alle Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rück-
forderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung
von Bedeutung sind, sind subventionserheblich im Sinne des
§264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit §2 des Subven-
tionsgesetzes. Subventionserhebliche Tatsachen sind die Anga-
ben im Förderantrag und im Verwendungsnachweis sowie in den
eingereichten Unterlagen.
10.2 Gemäß §3 des Subventionsgesetzes ist der Zuwendungs-
empfänger verpflichtet, der Bewilligungsbehörde unverzüglich
alle Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilligung, Gewährung
oder die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind. 
11 Übergangsregelung
Auf bis zum 15. Oktober 2009 beantragte Zuwendungen sind die
Regelungen der Richtlinie über die Förderung der Aus- und
Weiterbildung, der Qualifizierung und der Beschäftigung in Unter-
nehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen
vom 3. Februar 2009 (BAnz. S. 627), die zuletzt am 30. Juni 2009
(BAnz. S. 2382) geändert worden ist, weiter anzuwenden.
12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 1.November 2009 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Richtlinie über die Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung, der Qualifizierung und der Beschäftigung in Unternehmen
des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen vom 
3. Februar 2009 (BAnz. S. 627), die zuletzt am 30. Juni 2009
(BAnz. S. 2382) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 2009
A 24/315.2/3 - 04.04

Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Im Auftrag
Wolfgang H a h n

� Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,

Post und Eisenbahnen

Bekanntmachung
der Vergütungssätze nach den §§32 und 33 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
für das Jahr 2010

Vom 19. Oktober 2009

Die Bundesnetzagentur gibt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
gemäß §20 Absatz 2a Satz 2 des derzeit geltenden Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074) folgende für das Jahr 2010
geltende Degressions- und Vergütungssätze für solare Strahlungs-
energie nach den §§32 und 33 EEG bekannt:

Vergütung Vergütungssatz 
der Anlage nach … Degressionssatz für das Jahr 2010

§32 EEG 11 Prozent 28,43 Cent 
pro Kilowattstunde

§33 Absatz 1 9 Prozent 39,14 Cent 
Nummer 1 EEG pro Kilowattstunde

§33 Absatz 1 9 Prozent 37,23 Cent 
Nummer 2 EEG pro Kilowattstunde

§33 Absatz 1 11 Prozent 35,23 Cent
Nummer 3 EEG pro Kilowattstunde

§33 Absatz 1 11 Prozent 29,37 Cent
Nummer 4 EEG pro Kilowattstunde

§33 Absatz 2 EEG 9 Prozent 22,76 Cent 
pro Kilowattstunde




